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sgv unterstützt Umsetzungsvorschlag für Zuwanderungsinitiative 

Der sgv unterstützt den Vorschlag des Bundesrats zur Umsetzung der Zuwanderungsinitiative. 
Der Umsetzungsvorschlag respektiert den Entscheid des Souveräns vom 9. Februar 2014. Die 
bilateralen Verträge sollen erhalten bleiben. Indem der Bundesrat auf die Festlegung starrer 
Reduktionsziele verzichtet und beim Inländervorrang auf eine flexible Lösung setzt, trägt er 
zentralen Bedürfnissen der Wirtschaft Rechnung. Mehr Flexibilität fordert der sgv jedoch bei 
den Kurzaufenthaltern und bei den Grenzgängern bis zu einem Jahr.  

Die bilateralen Verträge sollen erhalten bleiben und auf starre Reduktionsziele will der Bundesrat ver-
zichten. Diese wichtigen Anliegen der Wirtschaft nimmt der Bundesrat in seinem Umsetzungsvor-
schlag zur Zuwanderungsinitiative auf, was der Schweizerische Gewerbeverband sgv als grösster 
Dachverband der Schweizer Wirtschaft unterstützt.  

Gleichzeitig verpasst es der Bundesrat, den verfassungsmässigen Spielraum voll zu nutzen. Der Bun-
desrat will Kurzaufenthalter und Grenzgänger während vier Monaten ausserhalb von Kontingenten in 
der Schweiz arbeiten lassen. Der Verfassungstext lässt hier viel mehr Spielraum. Dieser muss genutzt 
werden. Der sgv fordert, dass Kurzaufenthalter und Grenzgänger während eines ganzen Jahres kon-
tingentsfrei in der Schweiz arbeiten dürfen. Weder Kurzaufenthalter noch Grenzgänger sind Zuwande-
rer.  

Grosse Bedeutung bei der Umsetzung der Zuwanderungsinitiative kommt der Bedarfserhebung für 
Fachkräfte zu, die der Bundesrat im Umsetzungsvorschlag hoch gewichtet. Die Sozialpartner müssen 
direkt einbezogen werden und die jährlichen Kontingente mit Mitbestimmungsrecht mit definieren dür-
fen. Das vom Bundesrat vorgeschlagene Anhörungsrecht der Sozialpartner lehnt der sgv ab. Wichtig 
ist auch, dass die Kantone selber die Möglichkeit erhalten, die Verteilung der vom Bundesrat festge-
legten Höchstzahlen auf der Grundlage von gemeinsam festgelegten Kriterien vorzunehmen. Der 
Bundesrat soll nur subsidiär für die Festlegung der kantonalen Kontingente zuständig sein. 

Für die Wirtschaft ist wichtig, dass die Umsetzung des Inländervorrangs flexibel und ohne bürokra-
tischen Aufwand erfolgt. Bei Berufen mit ausgewiesenem Fachkräftemangel sowie bei allgemeinver-
bindlich erklärten GAV soll auf weitergehende Prüfungen verzichtet werden können. Der sgv teilt wei-
ter die Meinung des Bundesrates, dass im Rahmen der Fachkräfteinitiative das Potenzial der inländi-
schen Arbeitskräfte noch besser genutzt und ausgeschöpft werden muss.   

Beilage: Vernehmlassungsantwort (PDF) 

http://www.sgv-usam.ch/fileadmin/user_upload/deutsch/2015/vernehmlassungsantworten/20150527_vnl_umsetzung-mei.pdf
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Weitere Auskünfte 

Hans-Ulrich Bigler, Direktor, Tel. 031 380 14 14, Mobile 079 285 47 09  
Dieter Kläy, Ressortleiter, Tel. 031 380 14 14, Mobile 079 207 63 22 

 

 

 

Die Nummer 1: Als grösste Dachorganisation der Schweizer Wirtschaft vertritt 
der sgv 250 Verbände und gegen 300 000 Unternehmen. 

 


